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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  und  insbesondere  eine  Versorgungsvorrichtung,  die  für  die  Montage  vor  einer  Wand  geeignet  ist. 

5  Im  klinischen  Bereich  werden  Versorgungsvorrichtungen  eingesetzt,  um  in  der  Nähe  des  Patientenbettes 
Strom,  Signalleitungen,  Druck-  oder  Vakuumleitungen,  Gasleitungen  u.dgl.  verfügbar  zu  haben.  Die  Versor- 
gungsvorrichtungen  sind  sowohl  für  Krankenzimmer  als  auch  für  Intensivstationen  oder  andere  Einrichtungen 
in  Kliniken  und  Labors  geeignet. 

Aus  DE  85  26  645  U1  ist  ein  medizinischer  Versorgungsbalken  bekannt,  der  an  einer  Decke  aufgehängt 
w  wird  und  an  seiner  Unterseite  zwei  parallele  Führungsschienen  aufweist,  an  denen  ein  Wagen  längsverschieb- 

bar  geführt  ist.  Auf  dem  Wagen  können  medizinische  Geräte  untergebracht  werden,  die  auf  diese  Weise  nahe 
an  das  Patientenbett  herangefahren  werden  können. 

Aus  DE  85  09  993  U1  ist  ein  Versorgungsbalken  bekannt,  der  zwei  Führungsschienen  untereinander  auf- 
weist,  wobei  an  beiden  Führungsschienen  eine  Halterung  festgeklemmt  werden  kann,  die  ein  Tablett  zur  Auf- 

15  nähme  eines  medizinischen  Gerätes  trägt.  Diese  Halterung  kann  zwar  in  unterschiedlichen  Positionen  längs 
der  Führungsschienen  angebracht  werden,  ist  aber  entlang  dieser  Führungsschiene  nicht  als  Wagen  verfahr- 
bar.  Die  Führungsschienen  haben  einen  geringen  vertikalen  Abstand  und  sind  am  selben  Versorgungsbalken 
vorgesehen. 

Eine  medizinische  Versorgungsvorrichtung,  in  DE  36  03  728  A1  beschrieben.  Diese  Versorgungseinrich- 
20  tung  ist  für  die  Wandbefestigung  vorgesehen  und  weist  eine  an  der  Wand  eines  Raumes  angebrachte  Füh- 

rungsschiene  auf,  an  der  mit  einer  Klemme  ein  Halter  befestigt  werden  kann.  Der  Halter  dient  zur  Anbringung 
mehrerer  als  Blechwinkel  ausgebildeter  Pumpenträger,  an  denen  jeweils  eine  Spritzenpumpe  befestigt  werden 
kann.  Auch  hierbei  kann  der  Halter  zwar  in  unterschiedlichen  Positionen  längs  der  Führungsschiene  ange- 
bracht  werden,  jedoch  ist  er  nicht  als  Wagen  verfahrbar.  Nachteilig  ist  ferner,  daß  ein  solcher  an  einer  einzigen 

25  Führungsschiene  festgeklemmter  Halter  nur  ein  relativ  geringes  Gerätegewicht  zu  tragen  vermag. 
Eine  medizinische  Versorgungsvorrichtung  von  der  der  Oberbegriff  des  Patentsanspruchs  1  ausgeht,  ist 

bekannt  aus  DE  35  41  017  A1.  Diese  Versorgungsvorrichtung  weist  zwei  in  unterschiedlichen  Höhen  ange- 
ordnete  Führungsschienen  auf,  an  denen  Versorgungsauslässe  für  Gas,  Flüssigkeit,  Feststoffe  oder  Strom 
vorhanden  sind,  an  die  Leitungen  oder  Schläuche  angeschlossen  werden  können.  Die  Führungsschienen  sind 

30  durch  vertikale  Säulen  fest  miteinander  verbunden.  Sie  dienen  außer  als  Träger  für  die  Versorgungsauslässe 
auch  noch  als  Halter  zum  Festklemmen  einzelner  kleinerer  Hilfsgeräte. 

Die  für  die  Versorgung  von  Patienten  benötigten  Geräte,  wie  Infusionsgeräte,  Beatmungsgeräte,  Absaug- 
geräte,  Dialysatoren  u.dgl.,  haben  oft  ein  erhebliches  Gewicht.  Ein  hohes  Gerätegewicht  ergibt  sich  insbeson- 
dere  dann,  wenn  mehrere  schwergewichtige  Geräte  bei  demselben  Patienten  zur  Anwendung  kommen.  Hierbei 

35  besteht  das  Bedürfnis,  den  Geräteträger  vorher  an  einer  dafür  geeigneten  Stelle  mit  den  Geräten  zu  bestücken 
und  ihn  anschließend  in  eine  günstige  Position  in  Bettnähe  zu  bringen.  Die  bekannten  Versorgungsvorrichtun- 
gen,  die  vor  einer  Wand  zu  befestigen  sind,  erfüllen  diese  Voraussetzungen  nicht,  weil  ihre  Belastbarkeit  be- 
grenzt  ist.  Dies  liegt  daran,  daß  die  Führungsschienen  nahe  beieinander  etwa  in  Kopf  höhe  angebracht  sind 
und  die  Verwendung  eines  Geräteträgers,  dersich  weit  nach  unten  erstreckt,  nicht  gestatten.  Bei  einem  solchen 

40  langen  Geräteträger  würden  bei  seitlichen  Querkräften,  die  auf  das  untere  Ende  des  Geräteträgers  ausgeübt 
werden,  wegen  des  hohen  Hebelmoments  die  Schienen  verbogen  oder  aus  ihrer  Verankerung  gelöst  werden 
oder  die  Klemmvorrichtung  würde  verformt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  medizinische  Versorgungsvorrichtung  zu  schaffen,  die  im 
wandnahen  Bereich  den  Einsatz  großer  Geräteträger  mit  hoher  vertikaler  Erstreckung  und  hoher  Aufnahme- 

45  kapazität  an  medizinischen  Geräten  ermöglicht. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungsgemäß  mit  den  im  Patentanspruch  1  angegebenen  Merk- 

malen. 
Bei  der  erfindungsgemäßen  Versorgungsvorrichtung  bilden  die  beiden  Führungsschienen  und  die  die  En- 

den  dieser  Führungsschienen  verbindenden  Säulen  einen  massiven  starren  Rahmen,  der  im  mittleren  Bereich 
so  leer  ist.  Der  Geräteträger  ist  ein  auf  Laufwerken  entlang  der  Führungsschienen  bewegbarer  Wagen,  dersowohl 

im  oberen  Bereich  als  auch  im  unteren  Bereich  geführt  ist.  Der  Geräteträger  kann  daher  nach  unten  bis  in  Bo- 
dennähe  verlängert  sein,  ohne  daß  die  Gefahr  besteht,  daß  durch  die  Bildung  eines  zu  langen  Hebels  zerstö- 
rende  Momente  auf  die  oberen  Laufwerke  oder  die  obere  Führungsschiene  ausgeübt  werden.  Der  Wagen 
hängt  hauptsächlich  an  der  oberen  Führungsschiene,  die  den  Hauptteil  der  Gewichtsbelastung  aufnimmt,  wäh- 

55  rend  die  untere  Führungsschiene  im  wesentlichen  die  Aufgabe  hat,  Seitenkräfte  des  Geräteträgers  aufzuneh- 
men.  Der  vertikale  Abstand  der  beiden  Führungsschienen  beträgt  mindestens  1  m.  Die  Führungsschienen  sind 
an  ihren  Enden  durch  Säulen  starr  miteinander  verbunden.  Diese  Säulen  dienen  einmal  der  Zentrierung  und 
Parallel  haltung  der  Führungsschienen  und  zum  anderen  auch  der  Aufnahme  von  Leitungen,  die  Komponenten 
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im  oberen  Versorgungsbalken  mit  Komponenten  im  unteren  Versorgungsbalken  verbinden.  Auf  diese  Weise 
sind  innerhalb  der  Versorgungsvorrichtung  die  beiden  Versorgungsbalken  funktionell  miteinander  gekoppelt, 
so  daß  die  gesamte  Versorgungsvorrichtung  nur  einen  einzigen  Wandanschluß  für  jede  der  verschiedenen  Lei- 
tungen  benötigt. 

5  Die  Versorgungsvorrichtung  kann  unmittelbar  an  einer  Wand  befestigt  bzw.  festgeschraubt  werden,  wobei 
die  Führungsschienen  bzw.  die  mit  ihnen  einstückig  ausgebildeten  Stützprofile  die  tragenden  Bestandteile  der 
Versorgungsbalken  bilden.  Andererseits  ist  es  auch  möglich,  die  Versorgungsvorrichtung  vor  einer  Wand,  die 
eventuell  nicht  die  erforderliche  Tragfähigkeit  hat,  stehend  auf  dem  Fußboden  anzubringen.  In  jedem  Fall  sind 
die  Versorgungsbalken  nach  einer  bestimmten  Seite  hin  angeordnet,  während  die  Rückseite  der  Versorgungs- 

w  balken  passiv  ist. 
Nach  Anspruch  2  sind  die  Führungsschienen  mit  Stützprofilen  einstückig  ausgebildet.  Die  Stützprofile  sind 

Hohlprofile,  die  eine  hohe  mechanische  Festigkeit  und  Steifigkeit  haben  und  nicht  für  die  Aufnahme  von  Kom- 
ponenten  bestimmt  sind.  Die  Stützprofile  enthalten  außer  den  für  die  Montage  erforderlichen  Löchern  keine 
weiteren  Löcher  für  die  Anbringung  von  Funktionsteilen.  An  den  Stützprofilen  sind  Gehäuseprofile  befestigt, 

15  die  gleichzeitig  die  Frontwand  des  Versorgungsbalkens  bilden. 
Nach  Anspruch  3  überdecken  die  Gehäuseprofile  die  Frontseite  des  Stützprofils,  wobei  gemäß  Anspruch 

4  die  Sichtseite  der  Gehäuseprofile  frei  von  Befestigungsteilen,  wie  Schrauben  u.dgl.,  ist.  Der  Versorgungs- 
balken  hat  damit  eine  glatte  Sichtseite,  wobei  die  Gehäuseprofile  zugleich  die  Sichtblenden  bilden.  Dies  er- 
möglicht  eine  bessere  Sauberhaltung,  weil  keine  Schlitze,  Spalte  oder  Schraublöcher  an  der  Sichtseite 

20  vorhanden  sind.  Lediglich  in  dem  Bereich,  aus  dem  die  Führungsschiene  heraustritt,  sind  über  und  unter  der 
Führungsschiene  ein  schmaler  Schlitz  vorhanden,  der  aber  teilweise  durch  den  Kopf  der  Führungsschiene  ver- 
deckt  wird.  Der  Versorgungsbalken  erhält  dadurch  ein  gefälliges  Aussehen  und  die  Möglichkeit  der  einfachen 
Sauberhaltung,  die  im  klinischen  Bereich  eine  wichtige  Rolle  spielt.  Die  Gehäuseprofile  bilden  die  Räume  zur 
Aufnahme  von  Schläuchen,  Leitungen  und  anderen  Teilen  sowie  zur  Befestigung  von  Klemmrahmen  an  der 

25  Rückseite  der  Frontwand.  Die  Anbringung  der  Funktionsteile  an  den  Gehäuseprofilen  erfolgt  von  innen  her, 
d.h.  von  der  Rückseite,  um  das  Erscheinungsbild  der  Sichtseite  nicht  zu  beeinträchtigen. 

Im  folgenden  wird  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeichnungen  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  näher 
erläutert. 

Es  zeigen: 
30  Fig.  1  eine  Frontansicht  der  medizinischen  Versorgungsvorrichtung, 

Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  von  Fig.  1,  und 
Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  von  Fig.  1. 
Die  Versorgungsvorrichtung,  die  an  der  Wand  10  eines  Raumes  zu  befestigen  ist,  weist  einen  etwa  in  Kopf- 

höhe  verlaufenden  horizontalen  oberen  Versorgungsbalken  11  und  einen  hierzu  parallel  verlaufenden,  etwa 
35  in  Betthöhe  angeordneten  Versorgungsbalken  12  auf.  In  Fig.  1  sind  zwei  Krankenbetten  1  3  dargestellt,  um  die 

Größenverhältnisse  zu  veranschaulichen.  Mit  Kopf  höhe  ist  eine  Höhe  von  etwa  1  ,80  m  bis  2,00  m  bezeichnet 
und  mit  Betthöhe  eine  Höhe  von  etwa  50  cm  bis  1  m.  Die  Versorgungsbalken  11  und  12  sind  durch  einen  Zwi- 
schenraum  voneinander  getrennt  und  jeder  Versorgungsbalken  ist  separat  an  der  Wand  1  0  befestigt.  Die  Ver- 
sorgungsbalken  11  und  12  sind  untereinander  durch  vertikale  Säulen  14  an  den  Enden  starr  verbunden. 

40  Dazwischen  sind  keine  mechanischen  Verbindungen  zwischen  den  Versorgungsbalken  vorgesehen.  Jeder 
Versorgungsbalken  11  und  12  enthält  zahlreiche  Anschlußbuchsen  15,  Anzeigefelder  16,  Taster  17  und  andere 
Teile,  die  an  der  Frontwand  des  Versorgungsbalkens  zugänglich  sind. 

Das  tragende  Teil  jedes  Versorgungsbalkens  11,12  bildet  das  Stützprofil  1  8,  von  dem  die  diesem  Stützprofil 
einstückig  angeformte  Führungsschiene  19  bzw.  20  nach  vorne  absteht.  Die  Führungsschienen  19,20  haben 

45  T-Prof  il,  wobei  der  Mittelsteg  21  horizontal  von  der  Vorderwand  des  Stützprofils  1  8  absteht,  während  das  Kopf- 
stück  22  in  einer  vertikalen  Ebene  verläuft.  Das  Stützprofil  18  ist  ein  geschlossenes  Hohlkastenprofil,  das  eine 
hohe  Steifigkeit  und  Festigkeit  aufweist  und  das  nuran  wenigen  Stellen  mit  Löchern  18a,18b  versehen  ist,  um 
die  Wandmontage  des  Stützprofils  durchführen  zu  können. 

Auf  dem  oberen  Stützprofil  18  sind  zwei  Gehäuseprofile  24  und  25  mit  Schrauben  26  befestigt,  welche 
so  das  über  der  Führungsschiene  19  liegende  Gehäuse  Hades  Versorgungsbalkens  11  bilden.  An  der  Unterseite 

des  Stützprofils  18  ist  ein  weiteres  Gehäuseprofil  27  mit  Schrauben  befestigt,  welches  das  untere  Gehäuse 
11b  des  Versorgungsbalkens  11  bildet.  Das  obere  Gehäuse  11a  und  das  untere  Gehäuse  11b  sind  durch  das 
Stützprofil  18  voneinander  getrennt. 

Die  Gehäuseprofile  24  und  25  ergänzen  sich  zu  dem  oberen  Gehäuse  11a.  An  diesen  Gehäuseprofilen 
55  sind  verschiedene  Stege  28  vorgesehen,  an  denen  im  Inneren  des  Gehäuses  Geräteträger  29,30  festgeklemmt 

werden  können.  Der  Geräteträger  30  ist  eine  Leuchte,  die  unter  der  Oberseite  des  Gehäuses  angeordnet  ist 
und  Fassungen  31  mit  Leuchtstofflampen  32  aufweist.  Das  Licht  der  Leuchtstofflampen  32  wird  durch  eine 
Glasplatte  33,  die  eine  Öffnung  in  der  Oberseite  des  Teils  11a  bedeckt,  nach  oben  (gegen  die  Decke)  gestrahlt. 

3 
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Da  der  Versorgungsbalken  11  auch  den  Geräteträger  oder  die  Leuchte  30  enthält,  isterein  Leuchten-  und  Ver- 
sorgungsbalken. 

Auch  das  Gehäuseprofil  27  des  unteren  Gehäuses  11b  des  Versorgungsbalkens  11  enthält  an  seiner  In- 
nenseite  Stege  28  zum  Festklemmen  verschiedener  Komponenten,  die  in  dem  Gehäuse  zu  montieren  sind. 

5  Die  Frontwände  34  der  Gehäuseprofile  25  und  27  haben  jeweils  einen  überstehenden  Flansch  34a,  der 
gegen  die  Frontseite  des  Stützprofils  18  gesetzt  ist  und  diese  bedeckt.  Die  Flansche  34a  lassen  nur  einen  Spalt 
frei,  durch  den  der  Fuß  des  Steges  21  der  Führungsschiene  19  hindurchragt.  Dieser  Spalt  wird  durch  den  Kopf 
22  der  Führungsschiene  verdeckt.  Die  Frontwände  34  sind  daher  an  der  Sichtseite  nicht  unterbrochen  und  sie 
weisen  an  der  Sichtseite  auch  keine  Befestigungsteile  auf. 

w  Der  untere  Führungsbalken  1  2  ist  prinzipiell  in  gleicher  Weise  ausgebildet  wie  der  obere  Führungsbalken 
11,  jedoch  ist  er  nur  mit  einem  einzigen  Gehäuse  12a  ausgestattet,  das  aus  einem  Gehäuseprofil  gebildet  ist, 
welches  identisch  mit  dem  Gehäuseprofil  27  ist.  Das  Gehäuseprofil  27  ist  im  Versorgungsbalken  12  auf  der 
Oberseite  des  Stützprofils  18  mit  Schrauben  35  befestigt. 

An  der  oberen  Führungsschiene  19  sind  zwei  Wagen  36  aufgehängt,  von  denen  jeder  einen  oberen  Balken 
15  37  in  Höhe  der  oberen  Führungsschiene  19,  einen  unteren  Balken  38  in  Höhe  der  unteren  Führungsschiene 

20  sowie  zwei  die  Balken  37,38  verbindende  vertikale  Säulen  39  aufweist. 
Der  obere  Balken  37  ist  U-förmig  und  enthält  zwei  Laufwerke  40,  von  denen  jedes  eine  Laufrolle  41  auf- 

weist,  welche  an  einer  horizontalen  Achse  42  gelagert  und  mit  seitlichen  Flanschen  43  versehen  ist.  Während 
die  Lauffläche  der  Rolle  41  auf  der  Oberseite  des  Kopfs  22  der  Führungsschiene  19  abrollt,  bewirken  die  Flan- 

20  sehe  43  die  Seitenführung  an  diesem  Kopfstück. 
Der  untere  Balken  38  ist  ebenfalls  U-förmig  und  er  enthält  ein  L-förmiges  Gleitelement  44  mit  einer  oberen 

Stützfläche  44a  und  einer  seitlichen  Gleitfläche  44b.  Das  Gleitelement  44,  das  mit  der  Gleitfläche  44b  an  der 
seitlichen  Stirnwand  des  Kopfstücks  22  anliegt,  übergreift  mit  einer  von  der  Stützfläche  44a  nach  unten  ab- 
stehenden  Nase  44c  den  Kopf  22,  so  daß  durch  das  Gleitelement  44  seitliche  Bewegungen  des  Balkens  38 

25  in  bezug  auf  die  Führungsschiene  20  verhindert  werden.  Das  Gleitelement  44  besteht  aus  Kunststoff  mit  ge- 
ringem  Reibkoeffizienten. 

Die  Säulen  39  bestehen  aus  Rohren,  in  denen  jeweils  eine  Zugstange  45  verläuft,  welche  an  dem  oberen 
Balken  37  und  dem  unteren  Balken  38  befestigt  ist.  An  den  Säulen  39  können  Zwischenböden  46  befestigt  wer- 
den,  auf  denen  Geräte  47  abgestellt  werden  können.  Diese  Geräte  können  über  (nicht  dargestellte)  steckbare 

30  Leitungen  mit  den  Elementen  15,16,17  der  Versorgungsbalken  verbunden  werden.  Ferner  kann  gemäß  Fig.  1 
an  dem  oberen  Balken  37  ein  Infusionsständer  48a  befestigt  werden.  An  den  Säulen  39  können  Druckinfusions- 
geräte  48  befestigt  werden.  Die  Säulen  39  sind  durch  weitere  Säulen  39a  über  den  Balken  hinaus  nach  unten 
verlängert.  Zwischen  den  Säulen  39a  erstreckt  sich  ein  weiteres  Profil  46a,  welches  ein  weiteres  Gerät  tragen 
kann.  Die  Gesamt-Gerätebelastung  des  Wagens  36  beträgt  beispielsweise  150  kp. 

35  Die  die  Führungsschienen  19,20  und  deren  Stützprofile  18  an  den  Enden  verbindenden  Säulen  14  sind 
aufrechte  flache  Kästen,  die  für  jedes  Stützprofil  18  einen  seitlich  abstehenden  Ansatz  50  aufweisen,  welcher 
passsend  in  das  Innere  des  Stützprofils  18  hineinragt.  Außerdem  bilden  die  Säulen  14  den  stirnseitigen  Ab- 
schluß  der  Versorgungsbalken  11  und  12.  Durch  die  hohlen  Säulen  14  führen  (nicht  dargestellte)  Leitungen 
hindurch,  die  von  dem  Gehäuse  11a  und  dem  Gehäuse  11b  in  das  Gehäuse  12a  hineinführen.  Die  Säulen  14 

40  bilden  somit  die  Kopfstücke  des  von  den  Versorgungsbalken  11,12  und  den  Säulen  14  gebildeten  rechteckigen 
Rahmen  und  dienen  gleichzeitig  der  Verbindung  von  an  diesem  Rahmen  befestigten  Komponenten. 

Der  Wagen  36  kann  entlang  der  Führungsschienen  19,20  in  beladenem  Zustand  verkantungsfrei  in  jede 
beliebige  Position  geschoben  werden.  Das  Feststellen  des  Wagens  36  erfolgt  durch  Schwenken  eines  Hebels 
51,  wodurch  ein  an  dem  Balken  37  vorgesehenes  Blockierelement  gegen  die  Führungsschiene  19  gedrückt 

45  wird. 

Patentansprüche 

so  1.  Medizinische  Versorgungsvorrichtung  mit  einer  horizontalen  ersten  Führungsschiene  (19),  die  Bestand- 
teil  eines  oberen  Leuchten-  und/oder  Versorgungsbalkens  (11)  ist,  und  einer  in  vertikalem  Abstand  unter 
der  ersten  Führungsschiene  (19)  angeordneten  horizontalen  zweiten  Führungsschiene  (20),  wobei  die 
beiden  Führungsschienen  (19,20)  an  ihren  Enden  durch  vertikale  Säulen  (14)  fest  miteinander  verbunden 
sind, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  Führungsschiene  (1  9)  etwa  in  Kopf  höhe  vor  einer  Wand  zu  montieren  und  die  zweite  Füh- 
rungsschiene  (20)  etwa  in  Betthöhe  anzuordnen  ist,  und 
daß  mindestens  ein  Wagen  (36)  vorgesehen  ist,  der  mit  einem  oberen  Laufwerk  (40)  längs  der  ersten  Füh- 

4 
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rungsschiene  (19)  und  mit  einem  unteren  Laufwerk  (40a)  längs  der  zweiten  Führungsschiene  (20)  be- 
wegbar  ist  und  der  in  wählbaren  Positionen  feststellbar  ist. 

Medizinische  Versorungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  und/oder 
die  zweite  Führungsschiene  (19;20)  einstückiger  Bestandteil  eines  für  die  Wandmontage  geeigneten 
Stützprofils  (18)  ist  und  daß  das  Stützprofil  mindestens  ein  Gehäuseprofil  (24,25;27)  trägt,  das  eine  mit 
Anschluß-  oder  Bedienungselementen  (15,16,17)  versehene  Frontwand  (34)  aufweist. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Gehäusepro- 
file  (25,27)  die  Frontseite  des  Stützprofils  (18)  überdecken  und  nur  die  Führungsschiene  (19)  durchtreten 
lassen. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäu- 
seprofil  (24,25,27)  mit  Befestigungsteilen  (26,35),  die  ausschließlich  an  hinter  der  Frontwand  (34)  ange- 
ordneten  Wänden  angreifen,  mit  dem  Stützprofil  (18)  verbunden  ist. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
auch  die  untere  Führungsschiene  (20)  Bestandteil  eines  Leuchten-  und/oder  Versorgungsbalkens  (12)  ist. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Säulen  (14)  seitlich  abstehende,  mit  den  Stützprofilen  (18)  zusammengreifende  zentrierende  Ansätze 
(50)  aufweisen. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Säulen  (14)  hohl  sind  und  Leitungen  enthalten,  welche  den  oberen  und  den  unteren  Versorgungsbal- 
ken  (19,20)  miteinander  verbinden. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  oberen  Laufwerke  (40)  Rollen  mit  seitlichen  Führungsflächen  (43)  aufweisen. 

Medizinische  Versorgungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  unteren  Laufwerke  (40a)  des  Wagens  (36)  ein  L-förmiges  Gleitelement  (44)  mit  einer  seitlichen  Gleit- 
fläche  (44b),  einer  oberen  Stützfläche  (44a)  und  einer  seitlichen  Nase  (44c)  aufweisen. 

ims 

Amedical  supply  device  with  a  horizontal  first  guide  track(19)  that  is  part  of  an  upper  lamp  and/or  supply 
beam  (11),  and  a  horizontal  second  guide  track  (20)  vertically  spaced  below  said  first  guide  track  (19), 
said  two  guide  tracks  (19,  20)  being  firmly  interconnected  at  their  ends  by  vertical  columns  (14), 

characterised  in 
that  said  first  guide  track  (19)  is  mountable  in  front  ofa  wall  on  about  the  level  of  the  head  and  said 

second  guide  track  (20)  is  positionable  on  about  the  level  of  the  bed,  and 
that  at  least  one  carriage  (36)  is  provided  that  is  movable  along  said  first  guide  track  (1  9)  by  means 

of  an  upper  running  member  (40)  and  along  said  second  guide  track  (20)  by  means  of  a  lower  running 
member  (40a),  said  carriage  being  arrestable  in  optional  positions. 

The  medical  supply  device  of  Claim  1  ,  characterised  in  that  said  first  and/or  said  second  guide  track  (1  9; 
20)  are  integral  partsof  asupporting  profile  (18)  adapted  to  be  mountedona  wall,  and  that  said  supporting 
prof  ile  Supports  at  least  one  housing  profile  (24,  25;  27)  having  a  front  wall  (34)  provided  with  connecting 
oroperating  elements  (15,  16,  17). 

The  medical  supply  device  of  Claim  2,  characterised  in  that  two  housing  prof  iles  (25,  27)  cover  the  front 
face  of  said  supporting  profile  (18),  only  allowing  said  guide  track  (19)  to  pass  therethrough. 

The  medical  supply  device  of  Claim  2  or  3,  characterised  in  that  said  housing  profile  (24,  25,  27)  is  con- 
nected  with  said  supporting  profile  (18)  by  mounting  members  (26,  35)  that  exclusively  engage  at  walls 
positioned  behind  said  front  wall  (34). 

The  medical  supply  device  of  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  also  said  lower  guide  track  (20) 
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is  part  of  a  lamp  and/or  supply  beam  (12). 

6.  The  medical  supply  device  of  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  said  columns  (14)  have  laterally 
projecting  centering  protrusions  (50)  cooperating  with  said  supporting  prof  iles  (18). 

7.  The  medical  supply  device  of  one  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  said  columns  (14)  are  hollowand 
include  conduits  that  interconnect  said  upper  and  lower  supply  beams  (19,  20). 

8.  The  medical  supply  device  of  one  of  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  said  upper  running  mebers  (40) 
have  rollers  with  lateral  guiding  surfaces. 

9.  The  medical  supply  device  of  one  of  Claims  1  to  8,  characterised  in  that  said  lower  running  members  (40a) 
of  said  carriage  have  an  L-shaped  sliding  element  (44)  with  a  lateral  slide  surface  (44b),  an  upper  sup- 
porting  surface  (44a)  and  a  lateral  nose  (44c). 

Revendications 

1.  Dispositif  medical  d'alimentationcomportantun  premierrail  deguidage  horizontal  (19),  quifait  partied'une 
poutre  superieure  (11)  d'eclairage  et/ou  d'alimentation,  et  un  second  rail  de  guidage  horizontal  (20),  dis- 
pose,  ä  une  certaine  distance  verticale,  sous  le  premier  rail  de  guidage  (19),  les  deux  rails  de  guidage 
(19,20)  etant  f  ixement  relies  Tun  ä  l'autre,  ä  leurs  extremites,  pardes  colonnes  verticales  (14), 

dispositif  caracterise  par  le  fait  que  le  premier  rail  de  guidage  (19)  est  ä  monter  devant  une  paroi, 
ä  peu  pres  ä  hauteur  de  la  tete,  et  que  le  second  rail  de  guidage  (20)  est  ä  disposer  ä  peu  pres  ä  hauteur 
du  lit,  et  par  le  fait  qu'il  est  prevu  au  moins  un  chariot  (36)  qui  peut  se  deplacer,  au  moyen  d'un  mecanisme 
de  roulement  superieur  (40),  le  long  du  premier  rail  de  guidage  (1  9)  et,  au  moyen  d'un  mecanisme  de  rou- 
lement  inferieur  (40a),  le  long  du  second  rail  de  guidage  (20)  et  qui  peut  se  bioquer  en  des  positions  que 
Ton  peut  choisir. 

2.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  premier  et/ou  le 
second  rail  de  guidage  (1  9;20)  fait  solidairement  partie  d'un  profile  porteur  (1  8)  convenant  pour  montage 
sur  la  paroi  et  par  le  fait  que  le  profile  porteur  porte  au  moins  un  profile  de  carrosserie  (24,25;27)  qui  prä- 
sente  une  paroi  avant  (34)  munie  d'elements  de  raccordement  ou  de  Service  (15,16,17). 

3.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  deux  profiles  de 
carrosserie  (25,27)  recouvrent  la  face  avant  du  profile  porteur  (18)  et  ne  laissent  passer  que  le  rail  de 
guidage  (19). 

4.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  profile  de 
carrosserie  (24,25,27)  estrelie  au  profile  porteur  (18)  au  moyen  d'elements  de  fixation  (26,35)  qui  s'appli- 
quent  exclusivement  sur  des  parois  disposees  derriere  la  paroi  avant  (34). 

5.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que  le  rail  de 
guidage  inferieur  (20)  fait  egalement  partie  d'une  poutre  d'eclairage  et/ou  d'alimentation  (12). 

6.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  parle  fait  que  les  colon- 
nes  (14)  presentent  des  garnitures  de  centrage  (50)  qui  viennent  lateralement  en  saillie  et  s'assemblent 
avec  les  profiles  porteurs  (18). 

7.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  parle  fait  que  les  colon- 
nes  (14)  sont  creuses  et  contiennent  des  conduites  qui  relient  l'une  ä  l'autre  la  poutre  superieure  et  la  pou- 
tre  inferieure  d'alimentation  (19,20). 

8.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  par  le  fait  que  les  meca- 
nismes  de  roulement  superieure  (40)  presentent  des  galets  ä  surfaces  de  guidage  laterales  (43). 

9.  Dispositif  medical  d'alimentation  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  que  les  meca- 
nismes  de  roulement  inferieure  (40a)  du  chariot  (36)  presentent  un  element  de  glissement  (44)  en  forme 
de  La  surface  de  glissement  laterale  (44b),  une  surface  d'appui  superieure  (44a)  et  un  talon  lateral  (44c). 
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